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Der B¿rgermeister, die Gemeindevertretung 
und die Bediensteten der Gemeinde St.Roman 
w¿nschen ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten und gesunden Start ins neue Jahr! 

 
Ein herzliches ĂVergeltËs Gottñ der Familie Leidinger  

aus Watzing f¿r die Christbaumspende. 
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Geschªtzte Gemeindebevºlkerung! 
 

 

Die letzten Tage des Jahres 2020 liegen vor 
uns und wir d¿rfen, besser gesagt m¿ssen 
auf ein besonderes Jahr zur¿ckblicken. Auch 
der Ausblick auf das kommende Jahr fªllt 
mit Sicherheit anders aus als gewohnt. 
 

2020 hat bisher unvorstellbare Verªnderun-
gen gebracht. Enorme Umstellungen und 
Herausforderungen in allen Lebensbereichen 
waren zu bewªltigen, ob in der Wirtschaft, 
der Arbeitswelt, im Bildungsbereich oder bei 
Kultur-, Freizeitï und Vereinsleben. Gefor-
dert waren und sind vor allem unsere Fami-
lien, die einen groÇen Beitrag zum funktio-
nieren unserer Gesellschaft leisten.  
Letztendlich f¿hrte und f¿hrt nach wie vor 
diese Pandemie zu gewaltigen Einschrªn-
kungen unserer persºnlichen Freiheit. Nat¿r-
lich kann man bei der einen oder anderen 
MaÇnahme unterschiedlicher Meinung ¿ber 
die Notwendigkeit, ZweckmªÇigkeit oder 
VerhªltnismªÇigkeit sein. Eines bleibt je-
doch unabwendbar: Ohne Einschrªnkung, 
Verzicht und der Mitwirkung ALLER wird 
dieser Kampf nicht zu gewinnen sein. 
Ich mºchte mich bei allen von ganzem Her-
zen f¿r ihren Beitrag bedanken und um Ver-
stªndnis ersuchen, dass auch im kommenden 
Jahr noch so manche Einschrªnkung notwen-
dig sein werden. 
 

Besonders dramatisch sind auch die Auswir-
kungen auf die Gemeindefinanzen. Bei den 
Einnahmen aus den Steuern muss ein Ein-
bruch von zehn Prozent verkraftet werden. 
F¿r das heurige Jahr ist es uns im Nachtrags-
voranschlag gelungen, dass ein ausgegliche-
nes Ergebnis im Haushalt erzielt werden 
kann. Allerdings musste zum Teil auf R¿ck-
lagen zugegriffen werden. F¿r die kommen-
den Jahre bedarf es einer groÇen Kraftan-
strengung, vor allem wenn man damit Leben 
muss, dass das Sparbuch ziemlich leer ist. 
Jedenfalls wird es f¿r nahezu alle Gemein-
den schier unmºglich sein Investitionen aus 
eigener Kraft zu tªtigen. Wenn man die Le-
bensqualitªt in den Gemeinden erhalten will, 
bedarf es zusªtzlicher Hilfen von Bund und 
Land. Realistisch betrachtet wird es auch 
ohne zusªtzlicher Verschuldung nicht gehen. 
 

Trotz aller widrigen Umstªnde dieser Verªn-
derungen darf ich auch ¿ber viele positive 

Themen berichten: 
Das heurige Jahr war gerade im Bereich der 
Infrastruktur sehr arbeitsreich. Der grºÇte 
Brocken war sicher die ErschlieÇung der 
Sonnenweide, wo 14 Baugr¿nde entstanden 
sind und auch f¿r den Kindergarten Park-
mºglichkeiten eingeplant wurden. Im Stra-
Çenbau wurden mehr als ú 200.000,-- inves-
tiert.  
Dank vieler Eigenleistungen und groÇem 
freiwilligen Einsatz konnte die Feuerwehr 
Rain ihren gelungenen und zweckmªÇigen 
Anbau verwirklichen. 
K¿rzlich konnte der neue Kipper f¿r den 
Bauhof ¿bernommen werden und im Rah-
men einer Kooperation mit den Gemeinden 
Kopfing, M¿nzkirchen, Esternberg und 
Vichtenstein hat sich die Gemeinde 
St.Roman beim Ankauf eines Gerªtes zur 
umweltfreundlichen Unkrautbekªmpfung 
mittels HeiÇwasser beteiligt. 
 

F¿r das kommende Jahr laufen gerade bei 
vielen Projekten die Planungen auf Hochtou-
ren. Ein groÇer Brocken wird die Schulsanie-
rung sein. Es freut mich besonders, dass im 
Bereich der Schule auch eine zusªtzliche 
Flªche f¿r den Pausenaufenthalt angekauft 
werden konnte.  
Von Seite der Gemeinde sind auch die Pla-
nungen der Kindergartenerweiterung voll im 
Laufen und ich bin zuversichtlich, dass auch 
eine Lºsung bez¿glich Finanzierung mit dem 
Land gelingen wird. Erfreulicherweise setzt 
sich der Trend der steigenden Geburten fort, 
deshalb brauchen wir diesen Anbau drin-
gend. Ich mºchte auch allen Familien, bei 
denen heuer Nachwuchs ins Haus gekom-
men ist, herzlich gratulieren. 
Meine Gedanken sind aber auch bei all je-
nen, die heuer einen lieben Menschen verlo-
ren haben oder eine andere schwere Last zu 
tragen haben. Mºgen euch eure Familien und 
eure Freunde in dieser schweren Zeit eine 
groÇe St¿tze sein. 
Verbunden mit einem herzlichen DANKE 
f¿r die vielen kleinen und groÇen Dinge und 
der BITTE um weiteres Engagement trotz 
aller Verªnderungen w¿nsche ich euch 

Ŝƛƴ ŦǊƻƘŜǎ ²ŜƛƘƴŀŎƘǘǎŦŜǎǘ ǳƴŘ 
ŀƭƭŜǎ DǳǘŜ ŦǸǊ нлнмΗ 

Bgm. Siegfried Berlinger 

 

Bürgermeister  



Gemeindezeitung  -  Ausgabe  3/2020                                                Seite 3 

Aus dem Gemeinderat  

 Bericht ¿ber die Gemeinderatssitzung  
vom 11. Dezember 2020: 

 

Der Gemeinderat beschloss die Erºffnungsbi-
lanz gemªÇ VRV 2015, in der sªmtliche Vermº-
genswerte der Gemeinde dargestellt sind und zu 
bewerten waren. Der dazugehºrige Pr¿fbericht 
des Pr¿fungsausschusses wurde dem Gemeinde-
rat zur Kenntnis gebracht. Nªhere Info auf Seite 4. 
 

Beschluss: einstimmig 
 
 

Die Corona-Pandemie hat auch auf die Finanz-
planung der Gemeinde massive Auswirkungen. 
Deshalb war die Erstellung eines Nachtragsvor-
anschlages notwendig. Nªhere Info auf Seite 5. 
 

Beschluss: einstimmig 
 

Der Gemeinderat beschloss die Festsetzung der 
Hebesªtze (Geb¿hren) f¿r das Jahr 2021. Ebenso 
wurde die vom Bezirksabfallverband beschlosse-
ne Abfallgeb¿hrenordnung genehmigt. Nªhere 
Info auf Seite 5. 
 

Beschl¿sse: einstimmig 
 

Der Kassenkredit f¿r die Finanzierung des lau-
fenden Geschªftsbetriebes f¿r das Jahr 2021 wur-
de in Hºhe von ú 900.000,-- an die Allgemeine 
Sparkasse O¥. als Bestbieter vergeben. 
Zur Finanzierung der Infrastruktur beim Bauland-
projekt Sonnenweide wurde ein Darlehen in Hº-
he von ú 76.000,-- an die Raiffeisenbank St. Ro-
man als Bestbieter vergeben. 
 

Beschl¿sse: einstimmig (1 Enthaltung we-
gen Befangenheit) 
 

Mit dem Eigent¿mer des Hauses Altendorf 13 C 
wurde ein Mietvertrag ¿ber die Nutzung als Kin-
derbetreuungseinrichtung beschlossen. 
 

Beschluss: mehrheitlich (18 Ja, 1 Nein) 
 

F¿r die Sanierung der Volkschule wurde der Fi-
nanzierungsplan sowie der Ankauf einer Grund-
flªche f¿r die Erweiterung einer Pausenflªche 
beschlossen. Nªhere Info auf Seite 6. 
 

Beschluss: einstimmig 

Dem Gemeinderat wurde der Einreichplan und 
die ¿berarbeitete Kostenschªtzung f¿r die Erwei-
terung des Kindergartens vorgelegt. Diese Unter-
lagen wurden vom Gemeinderat positiv beurteilt 
und ein Ansuchen um Finanzmittel des Landes 
beschlossen. 
Damit gen¿gend AuÇenflªche f¿r eine 3. Gruppe 
zur Verf¿gung steht, wird die nºrdliche Zufahrt-
straÇe auf ein Grundst¿ck der Sonnenweide ver-
legt und die Errichtung eines entsprechenden 
Tauschï bzw. Kaufvertrages beschlossen. 
Mit dem Architekturb¿ro arkade zt GmbH aus 
Haslach wurde ein Vertrag betreffend der Pla-
nung, Bauleitung und Bauaufsicht abgeschlossen. 
Damit zeitnah mit der Umsetzung begonnen wer-
den kann und die tatsªchlichen Kosten absehbar 
sind, hat der Gemeinderat eine Firmenliste f¿r die 
Ausschreibung der einzelnen Gewerke geneh-
migt. 
 

Beschl¿sse: einstimmig 
 

 

Dem Gemeinderat wurden die Pr¿fberichte des 
Pr¿fungsausschusses sowie der Pr¿fbericht der 
BH Schªrding betreffend des Rechnungsab-
schlusses 2019 zur Kenntnis gebracht. 
 

Beschl¿sse: einstimmig 
 

Vom Land O¥. wurde f¿r die Errichtung des Lei-
tungskatasters (ABA 07) ein Fºrderdarlehen in 
Hºhe von ú 8.700,-- gewªhrt. F¿r dieses Darle-
hen, das Zinsï und tilgungsfrei ist, hat die Ge-
meinde die Haftung zu ¿bernehmen. 
 
Der Kanalwartungsverband Oberes Donautal hat 
f¿r den Ausbau der Zentrale Niederranna ein 
Darlehen aufgenommen, entsprechend dem Ver-
bandsschl¿ssel haftet die Gemeinde mit einem 
Betrag von ú 6.718,--. 
 

Beschl¿sse: einstimmig 

 

Erºffnungsbilanz: 

Nachtragsvoranschlag 2020: 

Weitere Themen: 

Sanierung Volksschule: 

Vergabe Kassenkredit und Darlehen: 

Anbau Kindergarten: 

Mietvertrag Kindernest: 

Festsetzung der Hebesªtze: 

Pr¿fberichte: 
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GemªÇ Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV 2015) hat die Gemeinde eine Er-
ºffnungsbilanz zu erstellen. Mit groÇem organisatorischem Aufwand waren alle Vermºgen der Ge-
meinde einer Bewertung zu unterziehen und der aktuelle Buchwert zum 1.1.2020 zu ermitteln.  
Die Erºffnungsbilanz weist eine Bilanzsumme von ú 20.212.469,04 aus.  
Auf der Aktiv-Seite betragen die kumulierten Anschaffungskosten zum 31.12.2019 ú 31.059.392,74 
und ergeben nach der kumulierten Abschreibung von ú 11.487.512,96 einen Buchwert zum 
01.01.2020 von ú 19.571.879,78. 
Auf der Passiv-Seite wurden die kumulierten Investitionszusch¿sse mit ú 18.267.894,63 ermittelt und 
verbleibt nach Abzug der kumulierten Abschreibung in Hºhe von ú 6.913.266,08 ein Buchwert von ï 
ú 11.354.628,55.  
Damit ergibt sich ein Saldo zwischen Aktiva und Passiva zum 01.01.2020 von ú 8.217.251,23. 

Eröffnungsbilanz  

AKTIVA Anfangsstand 01.01.2020 

Immaterielle Vermºgenswerte ϵ 43.462,03 

Sachanlagen (Gliederung siehe Anlagenspiegel) ϵ 19.528.417,75 

Beteiligungen ϵ 7,27 

Langfristige Forderungen ϵ 487.434,20 

Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und  Leistungen ϵ 1.372,53 

Kurzfristige Forderungen aus  Abgaben ϵ 15.242,63 

Sonstige kurzfristige Forderungen ϵ 91.458,69 

Liquide Mittel ϵ 45.073,94 

Summe Aktiva  ϵ 20.212.469,04 

PASSIVA Anfangsstand 01.01.2020 

Saldo der Erºffnungsbilanz ϵ 6.113.295,34 

Haushaltsr¿cklagen ϵ 92.119,26 

Investitionszusch¿sse von Trªgern ºffentlichen Rechts ϵ 6.610.884,02 

Investitionszusch¿sse von Interessenten ϵ 4.743.744,53 

Langfristige Finanzschulden ϵ 2.341.549,69 

Langfristige R¿ckstellungen ϵ 203.030,02 

Kurzfristige Verbindlichkeiten ϵ 28.060,14 

Kurzfristige R¿ckstellungen ϵ 79.786,04 

Summe Passiva  ϵ 20.212.469,04 

Anlagenspiegel 

  Anschaffungskost. kumulierte Buchwert 

Bezeichnung kum. 31.12.2019 Abschreibung 01.01.2020 

Immaterielle Vermºgenswerte ϵ 101.420,35 ϵ 57.958,32 ϵ 43.462,03 

Grundst¿cke,  Grundst¿ckseinricht. + Infrastruk-
tur ϵ 15.349.441,87 ϵ 5.602.302,95 ϵ 9.747.138,92 

Gebªude und Bauten ϵ 5.471.446,12 ϵ 2.243.405,68 ϵ 3.228.040,44 

Wasser- und Abwasserbauten und  -anlagen ϵ 7.024.328,79 ϵ 2.920.414,21 ϵ 4.103.914,58 

Sonderanlagen ϵ 250.561,52 ϵ 83.892,46 ϵ 166.669,06 

Techn. Anlagen, Fahrzeuge und  Maschinen ϵ 915.642,31 ϵ 467.100,39 ϵ 448.541,92 

Amts-, Betriebs- und  Geschªftsausstattung ϵ 251.323,00 ϵ 112.438,94 ϵ 138.884,06 

Kulturg¿ter ϵ 12.000,01 ϵ 0,01 ϵ 12.000,00 

Anzahlungen f¿r Anlagen + Anlagen in  Bau ϵ 1.683.228,77 ϵ 0,00 ϵ 1.683.228,77 

Summe Aktiva ϵ 31.059.392,74 ϵ 11.487.512,96 ϵ 19.571.879,78 

Zusch¿sse von Trªgern ºffentlichen  Rechts -ϵ 9.953.532,06 -ϵ 3.342.648,04 -ϵ 6.610.884,02 

Zusch¿sse von ¿brigen -ϵ 8.314.362,57 -ϵ 3.570.618,04 -ϵ 4.743.744,53 

Summe Passiva -ϵ 18.267.894,63 -ϵ 6.913.266,08 -ϵ 11.354.628,55 

Saldo Aktiva/Passiva ϵ 12.791.498,11 ϵ 4.574.246,88 ϵ 8.217.251,23 
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Auf Grund der groÇen Verªnderungen im heurigen Jahr hat sich auch die finanzielle Lage 
der Gemeinde massiv verªndert, wie aus nachstehender Tabelle zu entnehmen ist. 
Es war die Erstellung eines Nachtragsvoranschlages notwendig, das Nettoergebnis hat sich 
drastisch verringert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die operative Gebarung stellt im Grunde die Zahlen des laufenden Betriebes dar und ist mit 
dem fr¿heren ordentlichen Haushalt vergleichbar. In der investiven Gebarung werden die 
Projekte erfasst, die fr¿her im auÇerordentlichen Haushalt dargestellt wurden. 

Nachtragsvoranschlag  

9ǊƎŜōƴƛǎƘŀǳǎƘŀƭǘ - 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ bŜǧƻŜǊƎŜōƴƛǎ 

  ±ƻǊŀƴǎŎƘƭŀƎ bŀŎƘǘǊŀƎ-±! ±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ 

{ǳƳƳŜ 9ǊǘǊŅƎŜ ϵ пΦлосΦфлл ϵ оΦтнпΦплл -ϵ омнΦрлл 

{ǳƳƳŜ !ǳŦǿŅƴŘŜ ϵ оΦсупΦрлл ϵ оΦтсфΦтлл ϵ урΦнлл 

bŜǧƻŜǊƎŜōƴƛǎ ϵ орнΦплл -ϵ прΦолл -ϵ офтΦтлл 

9ƴǘƴŀƘƳŜ wǸŎƪƭŀƎŜƴ ϵ мнΦллл ϵ фнΦнлл ϵ улΦнлл 

½ǳŦǳƘǊ wǸŎƪƭŀƎŜƴ ϵ л ϵ л ϵ л 

bŜǧƻŜǊƎŜōƴƛǎ ϵ оспΦплл ϵ псΦфлл -ϵ омтΦрлл 

CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǊŜŎƘƴǳƴƎ 

  bŀŎƘǘǊŀƎǎǾƻǊŀƴǎŎƘƭŀƎ ±ƻǊŀƴǎŎƘƭŀƎ нлнл 

  9ƛƴȊŀƘƭǳƴƎŜƴ !ǳǎȊŀƘƭǳƴƎŜƴ 9ƛƴȊŀƘƭǳƴƎŜƴ !ǳǎȊŀƘƭǳƴƎŜƴ 

hǇŜǊŀǝǾŜ DŜōŀǊǳƴƎ ϵ оΦнлпΦмлл ϵ нΦфпфΦтлл ϵ оΦрннΦслл ϵ нΦусфΦтлл 

LƴǾŜǎǝǾŜ DŜōŀǊǳƴƎ ϵ уммΦнлл ϵ мΦллфΦллл ϵ уорΦмлл ϵ мΦполΦплл 

CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎǎǘŅǝƎƪŜƛǘ ϵ нлнΦллл ϵ нрнΦулл ϵ пмоΦнлл ϵ пннΦулл 

½ǿƛǎŎƘŜƴǎǳƳƳŜ ϵ пΦнмтΦолл ϵ пΦнммΦрлл ϵ пΦттлΦфлл ϵ пΦтннΦфлл 

ŀōȊǸƎƭΦ LƴǾŜǎǝǾŜ 9ƛƴȊŜƭǾƻǊƘŀōŜƴ -ϵ мΦлсфΦмлл -ϵ мΦмспΦтлл -ϵ мΦсрнΦтлл -ϵ мΦслфΦфлл 

{ǳƳƳŜ ϵ оΦмпуΦнлл ϵ оΦлпсΦулл ϵ оΦммуΦнлл ϵ оΦммоΦллл 

9ǊƎŜōΦ ŘŜǊ ƭŦŘΦ DŜǎŎƘŅƊǎǘŅǝƎπ
ƪŜƛǘ ϵ млмΦплл   ϵ рΦнлл   

Gebühren 2021  

Hebesatz Grundsteuer: 500 v.H.d. Steuer-
messbetrages (sowohl f¿r landï und forst-
wirtschaftliche Betriebe (A) als auch Grund-
st¿cke (B) 
  
 

Hundeabgabe: ϵ 25,-- 
 
 

Kanalben¿tzungsabgabe: ϵ 4,389 (incl. Ust) 
 

Wasserbezugsgeb¿hr:       ϵ 1,782 (incl. Ust) 
 
 

Mindestanschlussgeb¿hr Wasser  

(bis 150 mĮ bebaute Flªche): ϵ 2.077,--,  

dar¿ber ϵ 12,22 je mĮ 

Mindestanschlussgeb¿hr Kanal  
(bis 150 mĮ der Bemessungsgrundlage):  

ϵ 3.465,-- (entspricht ϵ 23,10/mĮ) 
F¿r die Flªche von ¿ber 150 mĮ der Bemes-
sungsgrundlage fªllt eine Geb¿hr von  

ϵ 18,48/mĮ an. 
 
 
Abfallgeb¿hren (inkl. 10 % Ust): 

Grundgeb¿hr je Haushalt  ϵ 63,95 

Pro Entleerung 90 Liter Tonne ϵ   5,30 

Pro Entleerung 120 Liter Tonne ϵ   7,07 

60 Liter Abfallsack   ϵ   5,30 
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Vom Land O¥ wurde uns folgender Finanzierungsplan ¿bermittelt, der vom Gemeinderat 
einstimmig beschlossen wurde:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittlerweile wurde auch die Ausschreibung der Gewerke durchgef¿hrt und der Gemeinderat 
wird in der Jªnner-Sitzung einen Vergabevorschlag beschlieÇen. 
 

Erfreulicherweise konnte auch im s¿dlichen Bereich der Schule eine zusªtzliche Flªche von 
300 mĮ angekauft werden, damit auch ein ordentlicher Pausenbereich entstehen kann. 

Sanierung Volksschule  

Bezeichnung der Finanzierungsmittel 2021 2022 2023 Gesamt 

Bankdarlehen  ϵ 203.000   ϵ 203.500 

Eigenmittel Gemeinde  ϵ 123.054   ϵ 123.054 

Landeszuschuss Abteilung Bildung ϵ 51.000 ϵ 217.500 ϵ 217.500 ϵ 486.000 

BZðMittel Projektfonds ϵ 51.000 ϵ 174.000 ϵ 174.000 ϵ 399.000 

Summe in Euro: ϵ 428.054 ϵ 391.500 ϵ 391.500 ϵ 1,211.054 

Digitalisierung der Volksschule 
 

Das Christkind hat der Volksschule noch ein 
wichtiges Geschenk gebracht: 
 

Die Schule wurde an das Breitbandnetz ange-
schlossen und hat somit einen leistungsfªhi-
gen Internetzugang. Zur Verteilung im Haus 
wurde ein WLAN eingerichtet. 
Eine groÇe Hilfe ist auch die Beschaffung von 
8 neuen Laptops. Auch abseits der Herausfor-
derungen durch Corona wird der Einsatz von 
digitalen Medien im Unterricht immer wichti-

ger. In Summe wurden ca. ϵ 21.000,-- in die 
digitale Infrastruktur investiert. 

Gemeinsam mit den Sch¿lern freut sich Direktor Karl 
Reidinger bei der ¦bergabe durch Bgm. Berlinger 
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Wie alle Jahre wieder steht der Winter vor 
der T¿r und seitens der Gemeinde St.Roman 
wird auch heuer wieder auf die gesetzlichen 
Anrainerverpflichtungen, insbesondere ge-
mªÇ Ä 93 StraÇenverkehrsordnung 1960 - 
StVO 1960, BGBl 1960/159 idgF, hingewie-
sen: 
 

Ä 93 StVO 1960 lautet (auszugsweise) 
Ă(1) Die Eigent¿mer von Liegenschaften in 
Ortsgebieten, ausgenommen die Eigent¿mer 
von unverbauten land- und forstwirtschaftlich 
genutzten Liegenschaften, haben daf¿r zu sor-
gen, dass die entlang der Liegenschaft in einer 
Entfernung von nicht mehr als 3 m vorhande-
nen, dem ºffentlichen Verkehr dienenden Geh-
steige und Gehwege einschlieÇlich der in ihrem 
Zuge befindlichen Stiegenanlagen entlang der 
ganzen Liegenschaft in der Zeit von 6.00 bis 
22.00 Uhr von Schnee und Verunreinigungen 
gesªubert sowie bei Schnee und Glatteis be-
streut sind. Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht 
vorhanden, so ist der StraÇenrand in einer 
Breite von 1 m zu sªubern und zu bestreuen. 
Die gleiche Verpflichtung trifft Eigent¿mer von 
Verkaufsh¿tten. 
 

(2) Die in Abs. 1 genannten Personen haben 
ferner daf¿r zu sorgen, dass Schneewªchten 
oder Eisbildungen von den Dªchern ihrer an 
der StraÇe gelegenen Gebªude entfernt werden. 
 

(6) Zum Ablagern von Schnee aus Hªusern o-
der Grundst¿cken auf die StraÇe ist eine Bewil-
ligung der Behºrde erforderlich. Die Bewilli-
gung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben die 
Sicherheit, Leichtigkeit und Fl¿ssigkeit des 
Verkehrs nicht beeintrªchtigt.ñ 
 

Im Zuge der Durchf¿hrung des Winterdiens-

tes auf ºffentlichen Verkehrsflªchen kann es 
aus arbeitstechnischen Gr¿nden vorkommen, 
dass die StraÇenverwaltung Flªchen rªumt 
und streut, hinsichtlich derer die Anrainer/
Grundeigent¿mer im Sinne der vorstehend 
genannten bzw. anderer gesetzlicher Bestim-
mungen selbst zur Rªumung und Streuung 
verpflichtet sind. 
 

Die Gemeinde weist ausdr¿cklich darauf hin, 
dass 
¶ es sich dabei um eine (zufªllige) unver-

bindliche Arbeitsleistung der Ge-
meinde handelt, aus der kein Rechtsan-
spruch abgeleitet werden kann; 

¶ die gesetzliche Verpflichtung sowie die 
damit verbundene zivilrechtliche Haf-
tung f¿r die zeitgerechte und ord-
nungsgemªÇe Durchf¿hrung der Arbei-
ten in jedem Fall beim verpflichteten 
Anrainer bzw. Grundeigent¿mer 
verbleibt; 

¶ eine ¦bernahme dieser Rªum- und 
Streupflicht durch stillschweigende 
¦bung im Sinne des Ä 863 Allgemei-
nes B¿rgerliches Gesetzbuch (ABGB) 
hiermit ausdr¿cklich ausgeschlossen 
wird. 

 

Die Gemeinde ersucht um Kenntnisnahme 
und hofft, dass durch ein gutes Zusammen-
wirken der kommunalen Einrichtungen und 
des privaten Verantwortungsbewusstseins 
auch im kommenden Winter wieder eine si-
chere und gefahrlose Ben¿tzung der Gehstei-
ge, Gehwege und ºffentlichen StraÇen im 
Gemeindegebiet mºglich ist. 

Schneeräum ð und Streupflicht  

Bªume und Strªucher sind aus unserem Ortsï 
und Landschaftsbild nicht wegzudenkenð
egal ob als Wald, Obstbaum, Zierstrauch oder 
Hecke im Garten. Bei der Pflanzung und 
Pflege von Bªumen und Strªuchern entlang 
von GemeindestraÇen, G¿terwegen und Geh-
steigen ist aber darauf zu achten, dass keine 
Beeintrªchtigung der Verkehrssicherheit bzw. 
der Verkehrsteilnehmer eintritt. Oft ragen 
 ste von Strªuchern und Bªumen von Pri-
vatgrundst¿cken viel zu weit in den freizu-

haltenden Lichtraum der StraÇen und 
Gehsteige. Sie sind daher unbedingt bzw. 
zeitgerecht vom Grundeigent¿mer zu ent-
fernen. Im StraÇenrecht gibt es dazu fol-
gende Bestimmungen. 
 
Freihaltung Lichtraumprofil 
Bªume, Strªucher und Hecken entlang von 
ºffentlichen StraÇen und Gehsteigen sind im-
mer so zur¿ckzuschneiden, dass StraÇenbe-
n¿tzer nicht gefªhrdet oder beeintrªchtigt  

Beseitigung von Sichteinschränkungen und Überhang  
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werden. Das sogenannte ĂLichtraumprofilñ 
muss unbedingt freigehalten werden. 
Das Regelprofil umfasst links und rechts der 
Fahrbahn das ºffentliche Gut bis zur Grund-
grenze, mindestens aber 60 cm gemessen 
vom Fahrbahnrand. Die Hºhe des Lichtraum-
profils betrªgt 4,5 m (senkrecht). Bei Gehstei-
gen reduziert sich das Lichtraumprofil auf 
eine Hºhe von 2,5 m. Seitlich hat eine Frei-
haltung bzw. ein R¿ckschnitt jedenfalls bis 
zur gesamten Breite des Gehsteiges zu erfol-
gen. 
 
Ausreichende Sichtweite 
Bei StraÇenkreuzungen und privaten Einfahr-
ten sind Bªume, Strªucher etc. so zu pflanzen 
und zur¿ckzuschneiden, dass eine ausreichen-
de Sichtweite erhalten bleibt. Die seitliche 
Mindest-Sichtweite betrªgt bei Freilandstra-
Çen 175 m und im Ortsgebiet 55 m. Tritt ein 

Schadensfall im Zusammenhang mit einer 
eingeschrªnkten Sichtweite ein, kann auch 
der Grundbesitzer zu Schadenersatz her-
angezogen werden. 
Nehmen Sie daher in Ihrem eigenen Interesse 
zeitgerecht einen entsprechenden R¿ckschnitt 
vor und helfen Sie mit, die StraÇen und Geh-
wege in der Gemeinde sicher zu gestalten. 

Stellungskundmachung 2021  

 

Stellungspflichtige Ge-
burtsjahrgang 2003 

Aufgrund der bestehenden unsicheren 
Planungsgrundlagen f¿r die Durchf¿h-
rung der Stellungen im Jahr 2021, insbe-
sondere in Bezug auf die nicht abschªtz-
bare Entwicklung der COVID-Lage, 
wird auf die Erstellung und Verteilung 
der Stellungskundmachung in Form ei-
nes Plakates verzichtet.  

Die Ergªnzungsabteilung O¥ wird die 
notwendigen aktuellen  nderungen zur 
Stellungsplanung 2021 laufend einarbei-
ten und an die betroffenen Gemeinden 
weitergeben.  

Stellungspflichtige des Geburtenjahr-
ganges 2002 welche in diesem Jahr kei-
nen Stellungstermin erhalten haben, 
werden mit Beginn 2021 bis einschlieÇ-
lich Ende 2. Quartal 2021 einer Stellung 
zugef¿hrt. 

Die Stellungspflichtigen erhalten am 
Postweg eine Ladung zu den Stellungs-
untersuchungen. In dieser Ladung zur 
Stellung ist der Zeitpunkt des Beginnes, 
die Dauer und der Ort der Stellung an-

gef¿hrt. 

Der voraussichtliche Termin f¿r die Ge-
meinde St.Roman ist derzeit f¿r den 27. 
April 2021 geplant, aber wie schon 
erwªhnt, wird jeder Stellungspflichte 
rechtzeitig eine Einladung vom Militªr-
kommando Oberºsterreich erhalten.  

Zusªtzliche Informationen erhªlt man 
unter der Nummer: +43(0)50201 ï 42 
41032 beziehungsweise unter der  E-
Mailadresse.:  
bundesheer.o@bmlv.gv.at gedeckt. 

mailto:bundesheer.o@bmlv.gv.at
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am 18. Juli 2020 
 

Franziska  
Achleitner 
& 

Markus Leitz 
 

Altendorf 

 
am 20. Juni 2020 

 

Melanie  
Scheuringer 

& 
Florian Reiter 

 

Rain 

 
am 13. Juni 2020 

 

Ramona Reitinger 
& 

Roman Gnigler 
(mit Anika u. Fabian) 
Wienetsdorf 

 
am 30. Mai 2020 

 

Elena Bayreuther 
& 

Johann Kislinger 
(mit Luisa) 
Altendorf 

 
am 02. Februar 2020 

 

Andrea Kohlbauer 
& 

Christian  
Demmelbauer 

 

Sonnenweide 

 

 

am 19. Juli 2020 
 

Isabella  
Angermeier 

& 
Andreas  
Hamedinger 

 

Lehen 

 
am 09. August 2020 

 

Carina Jungwirth 
& 

Sebastian Koller 
(mit Samuel und Finn) 

Altendorf 

Eheschließungen 2020  

 
am 30. Mai 2020 

 

Tina Dirlinger 
& 

Christoph Rutter 
 

Au 

Standesamtlich gaben sich im Jahr 2020 12 Paare das Ja-Wort 
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Geburten 2020  

 
 

am 17. Oktober 2020 
 

Beatrice Ortmayr 
& 

Patrick NeuÇl 
 

Wienetsdorf 

 

am 19. September 2020 
 

Verena Bauer 
& 

Thomas Huber 
(mit Emma) 
Lehen 

 
am 12. September 2020 

 

Martina Haas 
& 

Christian Gerstl 
(mit Leopold) 
Altendorf 

 

 
 

am 10. Oktober 2020 
 

Tanja Ratzenbºck 
& 

Martin Grºmmer 
(mit Sebastian) 
Altendorf 

Wir w¿nschen Euch,  
dass die Flamme des Gl¿cks,  

die am Tag Eurer Hochzeit entz¿ndet wurde, 
auch in Eurer Ehe stets  

den richtigen Weg beleuchtet. 

Geburten  
vom 01. Jªnner 2020 
bis 15. Dezember 2020: 

 

Das Licht der Welt erblickten folgende  
neuen Gemeindeb¿rger/Innen: 

 

 

am 09. Jªnner:  
Christoph Pankratz,  
Simling 
 

Eltern: Doris & Christian 
Pankratz 

 
 

am 02. Februar:  
Valentin Schruf,  
Jetzingerdorf 
 

Eltern: Saskia &  
Christopher Schruf 

am 11. Februar: 
Marlene Kislinger, 
Lehen 
 

Eltern: Andrea & Kon-
rad Kislinger 
 
 

am 13. Februar: 
Finn Koller, 
Altendorf 
 

Eltern: Carina & Sebas-
tian Koller 
 
 

am 09. Mªrz: 
Fabian Holzapfel, 
Altendorf  
 

Eltern: Katrin & Daniel 
Holzapfel 
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am 17. Mªrz:  
Mara Hoffmann,  
Steinerzaun 
 

Eltern: Sabrina Hoffmann & 
Daniel Fuchs 
 
 
 

am 20. Mªrz:  
Marie Mayr,  
Kºssldorf 
 

Eltern: Julia & Martin Mayr 

 
 
am 14. Mai:  
Theodor Haas,  
Altendorf 
 

Eltern: Theresa & Alexander 
Haas 
 
 
am 21. Mai:  
Niklas Danninger, 
Danedt 
 

Eltern: Romana Danninger & 
Gerald Kammerer 
 
 

am 19. Juni:  
Tobias Unterholzer,  
Rain  
 

Eltern: Michaela Unterholzer 
& Gerald Friedl 
 
 
 
 

am 24. Juni:  
Julia Baminger, 
Aschenberg  
 

Eltern: Christine Baminger 
& Andreas Kammerer 
 

 
am 11. Juli: 
Elisabeth Mayer, 
Au  
 

Eltern: Laura Mayer & 
Christian Hiermann 

 
 

am 22. Juli: 
Maria Sºldenwagner,  
Langendorf  
 

Eltern: Katrin Sºldenwag-
ner & Markus Kieslinger 
 

 

am 29. Juli: 
Selina Friedl, 
Hºll 
 

Eltern: Tanja Friedl &  
Johann Schopf 
 

 

am 03. August: 
Lara Weissenbºck,  
Schn¿rberg  
 

Eltern: Johanna Weissen-
bºck & Gerald Kazmierczak 
 
 

 

am 14. August: 
Marlena Sergl,  
Wienetsdorf  
 

Eltern: Martina K¿bler &  
Andreas Sergl 
 
 
 
 

am 25. August: 
Florian Goldberger, 
Wienetsdorf  
 

Eltern: Regina &  
Alexander Goldberger 
 
 
 
 
am 02. September:  
Magdalena Kasbauer, 
Wienetsdorf  
 

Eltern: Verena & Martin 
Kasbauer 
 
 
 

 
 
 
 

am 03. September:  
Daniel Hamedinger,  
Lehen 
 

Eltern: Isabella & Andreas 
Hamedinger 

 
 

am 21. September:  
Jakob Grºmmer,  
Oberndorf 
 

Eltern: Daniela & Konrad 
Grºmmer 
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Sterbefªlle 2020 

 

  
 
 Josef Moser, 
 Rain, 
 Verstorben am: 
 13. September 2020 
 im 77. Lebensjahr 
 
 
 
 
 
 Josef Lang, 
 Ginzldorf, 
 Verstorben am: 
 07. Oktober 2020 
 am 71. Geburtstag 
 
 
 
 
 Josef Moser, 
 Kºssldorf, 
 Verstorben am: 
 12. Oktober 2020 
 im 58. Lebensjahr 
 
 
 
 
 Elisabeth Danninger, 
 Au, 
 Verstorben am: 
 23. Oktober 2020 
 im 94. Lebensjahr 
 

 

  
 
 Pauline Widegger, 
 Penzingerdorf, 
 Verstorben am: 
 28. Juni 2020 
 im 91. Lebensjahr 
 
 
 
 
 Anneliese Friedl, 
 Watzing, 
 Verstorben am: 
 13. Juli 2020 
 im 74. Lebensjahr 
 
 
 

 
 
 Theresia Scharinger, 
 Danedt, 
 Verstorben am: 
 01. August 2020 
 im Alter von 80 Jahren 
 
 

 
 

  
 
 Franz Moser, 
 Ebertsberg, 
 Verstorben am: 
 15. August 2020 
 im 87. Lebensjahr 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
am 20. November:  
Mathilda Schano, 
Altendorf  
 

Eltern: Patricia & Hubert Schano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

am 03. Dezember: 
Miriam Kislinger, 
Altendorf  
 

Eltern: Johanna & Martin Kislinger 
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Massentestung - Coronavirus  

 
  
  
 Theresia Vogetseder, 
 Altendorf, 
 Verstorben am: 
 26. November 2020 
 im 52. Lebensjahr 
 
 
 
 
 Theresia Miesbauer, 
 Razing, 
 Verstorben am: 
 05. Dezember 2020 
 im 83. Lebensjahr 
 
 
 
 
 Matthias Prºller, 
 Kºssldorf, 
 Verstorben am: 
 14. Dezember 2020 
 im 90. Lebensjahr 

Vom 11. bis 14. Dezember fanden im Bezirk die Testungen wegen dem Coronavirus statt. Dank der 
Mithilfe von vielen Freiwilligen des Roten Kreuzes, der Feuerwehr und den Gemeindemitarbeitern 
konnte diese Aufgabe bewªltigt werden.  
Allen Helfern ein groÇes DANKE und vor allem auch all jenen, die teilgenommen haben! Es konnten 
auch bei uns zahlreiche Fªlle ausfindig gemacht werden, die sonst unentdeckt geblieben wªren und 
mºglicherweise zur Weiterverbreitung beigetragen hªtten. 

¢Ŝǎǘǎǘŀǝƻƴ ƴŜƎŀǝǾ ƴΦ ōŜǎǘΦ ǇƻǎƛǝǾ ҈-ǇƻǎƛǝǾ D9{!a¢ ¢Ŝǎǘ 
9ƛƴƪŀǳŦǎȊŜƴǘǊǳƳ {ǘΦ CƭƻǊƛŀƴ нмфо р мт лΣтт҈ ннмр 

DŜƳŜƛƴŘŜǎŀŀƭ aǸƴȊƪƛǊŎƘŜƴ мллл м мп мΣоу҈ млмр 

YƛǊŎƘŜƴǿƛǊǘ {ǘΦ &ƎƛŘƛ тфн с у лΣфф҈ улс 

ba{ {ŎƘŀǊŘŜƴōŜǊƎ мнст   ну нΣмс҈ мнфр 

tǊŀƳǘŀƭǎŀŀƭ wƛŜŘŀǳ млрс н ф лΣуп҈ млст 

{ŎƘǳƭȊŜƴǘǊǳƳ ¢ŀǳƃƛǊŎƘŜƴ мммф   п лΣос҈ ммно 

{ǇƻǊǘƘŀƭƭŜ !ƴŘƻǊŦ муом о мм лΣсл҈ мупр 

¢ǳǊƴǎŀŀƭ ba{ 9ǎǘŜǊƴōŜǊƎ тут н п лΣрл҈ тфо 

¢ǳǊƴǎŀŀƭ ba{ YƻǇŬƴƎ ссу н с лΣуф҈ стс 

¢ǳǊƴǎŀŀƭ ba{ wŀŀō уор м о лΣос҈ уоф 

±ŜǊŀƴǎǘŀƭǘǳƴƎǎǎŀŀƭ {ǳōŜƴ фнн н   лΣлл҈ фнп 

.ŜȊƛǊƪ {ŎƘŅǊŘƛƴƎ мнптл нп млп лΣуо҈ мнрфу 

Vorank¿ndigung: Zwischen 08.01.2021 und 10.01.2021 ist wieder eine 
Massentestung geplant. Bitte den Termin vormerken. 
Nehmen Sie bitte an der Testung teil, damit wir gemeinsam mºglichst 
rasch die Einschrªnkungen hinter uns bringen! 
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Volksbegehren im Jªnner 
 

Im Eintragungszeitraum vom  
 

18. Jªnner bis 25. Jªnner 2021 haben  
 

Sie die Mºglichkeit, folgende Volksbegehren zu unterst¿tzen: 
 

§ Tierschutzvolksbegehren 
§ Ethik f¿r alle 
§ F¿r Impf-Freiheit 
 

Als Eintragungslokal dient das Gemeindeamt St.Roman, Altendorf 11, 4793 St. Roman und 
es ist zu den angef¿hrten Tagen und festgelegten Zeiten geºffnet: 

Eintragung mittels Handy-Signatur! 
Ergªnzend d¿rfen wir noch auf die seit 1. Jªnner 2018 mºgliche Unterst¿tzung von Volksbe-
gehren mittels Handy-Signatur hinweisen. Mit der Handy-Signatur sind Sie zeit- und ortsun-
abhªngig. Sie kºnnen damit jederzeit zuhause oder unterwegs das Volksbegehren unter-
zeichnen. Ein Besuch des Gemeindeamtes ist daher nicht notwendig. 

Volksbegehren 

Montag 18. Jªnner 2021 von 07.00 bis 17.00 Uhr 

Dienstag 19. Jªnner 2021 von 07.00 bis 20.00 Uhr 

Mittwoch 20. Jªnner 2021 von 07.00 bis 16.00 Uhr 

Donnerstag 21. Jªnner 2021 von 07.00 bis 20.00 Uhr 

Freitag 22. Jªnner 2021 von 07.00 bis 16.00 Uhr 

Samstag 23. Jªnner 2021 von 09.00 bis 11.00 Uhr 

Sonntag 24. Jªnner 2021 geschlossen 

Montag 25. Jªnner 2021 von 07.00 bis 16.00 Uhr 

 

Die Gemeinde St. Roman und der Blutspendedienst vom Roten Kreuz O¥  
laden Sie herzlich ein zur 

 

BLUTSPENDEAKTION 

ST. ROMAN 
Mittwoch, 10. Mªrz 2021 

Donnerstag, 11. Mªrz 2021  

15:30 - 20:30 Uhr 

Volksschule 
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Aus dem Kindergarten  

 

Wir suchen DICH als Kindergartenbusfahrerin  
f¿r den Kindergartenbetrieb in St.Roman! 

 

Arbeitszeit ca. 10-12 Stunden/Woche. 
 

Bei Interesse Bitte bei Rudi Mºrzinger - Fischer Reisen 
melden. 

 

Stellenausschreibung 
 
Auf Grund des Gemeindevorstandsbeschlusses vom 9. November 2020 wird unter Beach-
tung der Bestimmungen der ÄÄ 8 -11 des O¥. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetzes 
2002 idgF folgender Dienstposten zur Besetzung ausgeschrieben:  
 

Kindergartenhelfer/in  
 
Dauer:    unbefristetes Dienstverhªltnis  
 

Entlohnung:   GD 22 bei Vollbeschªftigung 1.917,90 ϵāâ (brutto),  
     bei anrechenbaren Vordienstzeiten entsprechend hºher  
 

BeschªftigungsausmaÇ: Teilzeit derzeit 28,00 Wochenstunden 
     (kann jªhrlich geringf¿gig auf Grund der Bedarfserhebung 
     durch den Kindergarten variieren) 
 

Dienstbeginn:   1. Mªrz 2021 
 

allgemeine Aufnahmevoraussetzungen: 
 

Ý die ºsterreichische Staatsb¿rgerschaft; bzw. Staatsangehºrige, denen aufgrund von 
Staatsvertrªgen im Rahmen der europªischen Integration dieselben Rechte f¿r den Be-
rufszugang gewªhrt werden  

Ý die volle Handlungsfªhigkeit  
Ý die persºnliche, insbesondere die gesundheitliche Eignung f¿r die Erf¿llung der Auf-

gaben  
Ý Bereitschaft zur beruflichen Weiterbildung  
Ý Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft  
Ý bei mªnnlichen Bewerbern - abgeleisteter Prªsenz- oder Zivildienst  
 

W¿nschenswert:  
Bewerberinnen mit entsprechender Berufserfahrung oder/und entsprechender Ausbildung  
 

Bewerbungen sind bis spªtestens 8. Jªnner 2021 unter Anschluss eines Lebenslaufes und 
Zeugnissen beim Gemeindeamt einzubringen. F¿r den genauen Zeitpunkt der Objektivie-
rungsgesprªche wird an die Bewerberinnen noch eine gesonderte Einladung ergehen.  
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Aus dem Bauhof 

Sauwaldgemeinden kooperieren in Sachen ºkologischer Unkrautbekªmpfung 

 
Ein gepflegtes Ortsbild ohne Wildwuchs am Wegesrand oder zwischen Pflastersteinen ist 
vielen Gemeinden wichtig. Gleichzeitig ist die Verwendung von Herbiziden oder Glyphosat 
nicht mehr zeitgerecht und auch in vielen Bereichen nicht mehr erlaubt. 
 

Deshalb haben sich auf Initiative von Esternbergs B¿rgermeister Rudolf Haas die 5 Sau-
waldgemeinden Esternberg, M¿nzkirchen, Kopfing, St. Roman und Vichtenstein zu einer 
Gemeindekooperation der besonderen Art entschlossen und ein HeiÇwassergerªt zur Un-
krautbekªmpfung angekauft.  
 

In diesem Anhªngeraufbau wird das Wasser auf knapp ¿ber 98 ÁC erhitzt und ¿ber Lanzen 
auf die betreffenden Stellen aufgebracht. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Un-
kraut mit dieser Technologie sofort abgetºtet wird, sobald die Wassertemperatur mehr als 83 
ÁC erreicht hat. Das Gerªt sorgt so daf¿r, dass Wurzeln und Samen tief im Boden abgetºtet 
werden. Die permanente Wassertemperatur hat auch den Effekt, dass sich Unkraut und Sa-
men nicht weiter vermehren kºnnen.  
Die B¿rgermeister der 5 Gemeinden sind sich einig, dass mit diesem Gerªt ein wichtiger 
Schritt in Richtung eines umweltgerechten und pestizidfreien Unkrautmanagements in ihren 
Gemeinden gemacht wurde. 
 

 
 
 
vlnr.: Bgm. Andreas Moser 
(Vichtenstein), Bgm. Bernhard Scha-
sching (Kopfing i. Innkr.), Bgm. 
Siegfried Berlinger (St. Roman), 
Bgm. Rudolf Haas (Esternberg), 
Bgm. Helmut Schopf (M¿nzkirchen) 
Quelle: Gemeinde Esternberg 

 

K¿rzlich konnte der neue Kipper f¿r den Bauhof von der Fa. Land & Technik aus M¿nzkir-
chen in Empfang genommen werden. Der 2 Achs-3-Kipper ist auch mit einer Schotterklappe 
ausgef¿hrt und hat eine Nutzlast von rund 13 Tonnen.  
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Gesunde Gemeinde  Aus den Feuerwehren  
 

 
 
 
 
 
 

 

Mit den allseits bekannten Umstªnden war 
auch das Feuerwesen in den letzten Monaten 
etwas im Betrieb eingeschrªnkt, was ¦bungen, 
Schulungen und Ausbildungen anlangte.  
An dieser Stelle wieder der Hinweis zu weite-
ren Berichten auf der Homepage  
www.ff-stroman.at und auf Facebook. 
 

§ Besichtigung RLFA neu Ro-
senbauer  

 

Am Freitag, 30. Oktober, holte sich die Ar-
beitsgruppe "RLFA neu" einen Eindruck vom 
neuen Fahrzeug beim Hersteller Rosenbauer. 
Das erste Mal konnte sich eine Abordnung 
unserer Feuerwehr einen Eindruck bei der 
Firma Rosenbauer in Leonding vom neuen 
Fahrzeugtyp "AT3 - Facelift" machen.  
Eigentlich war geplant, dieses neue Fahrzeug 
- den AT3 Facelift - seitens Rosenbauer bei 
der Interschutz Messe im vergangenen Herbst 
zu prªsentieren. Wegen Corona wurde die 
Messe allerdings abgesagt. Nichtsdestotrotz 
konnte ein Teil vom Kommando das Fahr-
zeug im neuen Design, und sªmtliche Neue-
rungen nun begutachten. 
Ein wichtiger Schritt, um sich von den Mºg-
lichkeiten und Anordnungen der Gerªtschaf-
ten Ideen zu holen, und spªter einen entspre-
chenden Plan zu erstellen, der eine rasche 
und intuitive Hilfeleistung ermºglicht. 
Mit groÇer Vorfreude wird das Fahrzeug 
nªchsten Herbst in St. Roman erwartet.  
Die Feuerwehr St. Roman wird zu dieser An-

schaffung im nªchsten Jahr auch die Bevºl-
kerung um einen Beitrag bzw. die Haushalte 
um Spenden bitten. 

 

§ Verkehrsunfall einge-
klemmte Person  

 

Verkehrsunfall auf der B136. 
Am Dienstag, 24. November ist ein PKW auf 
der B136 auf Hºhe Schn¿rberg aus bisher 
ungeklªrter Ursache von der StraÇe abge-
kommen, und anschlieÇend seitlich gegen 
einen Baum geprallt.  
Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahr-
zeug befreien, wªhrenddessen die Beifahrerin 
eingeklemmt, und mit hydraulischem Ret-
tungsgerªt befreit wurde. Die beiden Verun-
fallten wurden anschlieÇend von der Rettung 
versorgt und mit Verletzungen unbestimmten 
Grades zur weiteren Untersuchung in das 
Krankenhaus gebracht.  
Nach der Personenrettung wurden nicht mehr 
benºtigte Einsatzkrªfte vom Unfallort abge-
zogen, um Ansammlungen zu vermeiden. 
Zum Einsatz waren die beiden Feuerwehren 
Kopfing und St.Roman alarmiert. Die FF 

St.Roman war mit 30 Mann und 4 Fahrzeu-
gen ¿ber rund eine Stunde im Einsatz. 

 

F F   S t. R o m a n: 
(Berichte und Fotos von der FF-St.Roman) 

http://www.ff-stroman.at

